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Grundrechte

1) Was versteht man unter einem Grundrecht?

2) Welche Unterteilung kann bei den Grundrechten 
vorgenommen werden?

3) Dienen Grundrechte ausschließlich dem Schutz vor 
staatlichen Eingriffen?
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Kann sich die X-GmbH überhaupt auf dieses Grundrecht berufen?
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Grundrechte

4) Der X-GmbH wird die Erteilung einer Gewerbeberechtigung 
verweigert.

a) Welches Grundrecht könnte verletzt sein? 
Kann sich die X-GmbH überhaupt auf dieses Grundrecht berufen?

c) Sind Bund oder Land Grundrechtsträger?

d) Der oberösterreichische Landtag beschließt ein neues 
Veranstaltungssicherheitsgesetz und verabsäumt dabei 
die Angelegenheiten der örtlichen Veranstaltungspolizei 
(Art 118 Abs 3 Z 3 B-VG) in den eigenen Wirkungsbereich 
der Gemeinde zu verweisen. 

- Hat die Gemeinde ein Recht auf Selbstverwaltung?

b) Könnte sich ein ba) spanischer 
bb) türkischer Staatsbürger 

auf dieses Recht berufen?
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Grundrechte

5) Herr X möchte den Verein „Österreich den Österreichern –
Ausländer raus!“ gründen. Gemäß § 12 Abs 1 VereinsG kann 
die Vereinsbehörde die Gründung eines Vereins per Bescheid 
untersagen, wenn diese gegen die in Art 11 Abs 2 EMRK 
genannten Gründe verstoßen würde. Unter Hinweis auf die 
nationalsozialistische Gesinnung (aus den Statuten entnehmbar) 
des Vereines wird Herrn X per Bescheid vom 29.08.2008 die 
Vereinsgründung untersagt. Herr X ist empört denn seines 
Wissens nach handelt es sich beim Recht auf Vereinsfreiheit 
um ein verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht. 
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5) Herr X möchte den Verein „Österreich den Österreichern –
Ausländer raus!“ gründen. Gemäß § 12 Abs 1 VereinsG kann 
die Vereinsbehörde die Gründung eines Vereins per Bescheid 
untersagen, wenn diese gegen die in Art 11 Abs 2 EMRK 
genannten Gründe verstoßen würde. Unter Hinweis auf die 
nationalsozialistische Gesinnung (aus den Statuten entnehmbar) 
des Vereines wird Herrn X per Bescheid vom 29.08.2008 die 
Vereinsgründung untersagt. Herr X ist empört denn seines 
Wissens nach handelt es sich beim Recht auf Vereinsfreiheit 
um ein verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht. 

a) Wo ist das Grundrecht auf Vereinsfreiheit normiert?

b) Trotz der verfassungsrechtlichen Gewährleistung der Vereinsfreiheit 
kann durch einfaches Gesetz die Vereinsgründung Regelungen 
unterworfen, sowie die Gründung bestimmter Vereine untersagt 
werden. Weswegen und in welchen Grenzen ist dies zulässig?
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c) Darf der Gesetzgeber verfassungsrechtlich gewährleistete Rechte 
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Grundrechte

5) Herr X möchte den Verein „Österreich den Österreichern –
Ausländer raus!“ gründen. Gemäß § 12 Abs 1 VereinsG kann 
die Vereinsbehörde die Gründung eines Vereins per Bescheid 
untersagen, wenn diese gegen die in Art 11 Abs 2 EMRK 
genannten Gründe verstoßen würde. Unter Hinweis auf die 
nationalsozialistische Gesinnung (aus den Statuten entnehmbar) 
des Vereines wird Herrn X per Bescheid vom 29.08.2008 die 
Vereinsgründung untersagt. Herr X ist empört denn seines 
Wissens nach handelt es sich beim Recht auf Vereinsfreiheit 
um ein verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht. 

d) In welchen Fällen kann ein Grundrecht durch Bescheid verletzt sein?

c) Darf der Gesetzgeber verfassungsrechtlich gewährleistete Rechte 
beschränken?
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6) Die Gemeinde A vergibt im Wege der Privatwirtschaftsverwaltung 
Subventionen an Hauseigentümer für die Anschaffung von Solar-
anlagen. Heinz H hat eine solche Subvention erhalten, weil er ein 
enger Freund des Bürgermeisters ist. Sein Nachbar Gustav G fühlt 
sich ungerecht behandelt, da er bei gleicher Sachlage nicht 
subventioniert worden ist.
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Grundrechte

a) Kann Gustav die Verletzung des Gleichheitssatzes geltend machen?

b) Der Bürgermeister bietet seinen privaten PKW in der Gemeinde-
zeitung zum Verkauf an. Obwohl Fritz F bereit war einen höheren 
Kaufpreis zu bezahlen schließt der Bürgermeister mit seiner Nichte 
Elisabeth E den Kaufvertrag ab. Kann Fritz F sich auf die Verletzung 
des Gleichheitssatzes berufen?

6) Die Gemeinde A vergibt im Wege der Privatwirtschaftsverwaltung 
Subventionen an Hauseigentümer für die Anschaffung von Solar-
anlagen. Heinz H hat eine solche Subvention erhalten, weil er ein 
enger Freund des Bürgermeisters ist. Sein Nachbar Gustav G fühlt 
sich ungerecht behandelt, da er bei gleicher Sachlage nicht 
subventioniert worden ist.
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Grundrechte

7) Welche Grundrechte könnten in den folgenden Sachverhalten 
verletzt sein? Nennen Sie auch die gesetzlichen Grundlagen.
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7) Welche Grundrechte könnten in den folgenden Sachverhalten 
verletzt sein? Nennen Sie auch die gesetzlichen Grundlagen.

- Die Polizei löst eine Demonstration der Gruppierung „Freunde 
einer sauberen Umwelt“ auf.
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- Der Bürgermeister von Linz verordnet, dass die Verkaufsstände 
des Christkindelmarkts in der Zeit vom 20.11. bis 24.12. von 13.00 
bis 19.00 geöffnet haben dürfen.

- Die Polizei löst eine Demonstration der Gruppierung „Freunde 
einer sauberen Umwelt“ auf.



Institut für Multimediales Öffentliches Recht Mag. Karoline Putschögl

Grundrechte
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- Der Bürgermeister von Linz verordnet, dass die Verkaufsstände 
des Christkindelmarkts in der Zeit vom 20.11. bis 24.12. von 13.00 
bis 19.00 geöffnet haben dürfen.

- Die neue Sperrzeitenverordnung des Linzer Bürgermeisters ordnet 
auch für sämtliche Barbetriebe, Diskotheken, sowie Speiselokale an, 
dass längstens bis 24.00 geöffnet sein darf.

- Die Polizei löst eine Demonstration der Gruppierung „Freunde 
einer sauberen Umwelt“ auf.
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Grundrechte

7) Welche Grundrechte könnten in den folgenden Sachverhalten 
verletzt sein? Nennen Sie auch die gesetzlichen Grundlagen.

- Der Bürgermeister von Linz verordnet, dass die Verkaufsstände 
des Christkindelmarkts in der Zeit vom 20.11. bis 24.12. von 13.00 
bis 19.00 geöffnet haben dürfen.

- Die neue Sperrzeitenverordnung des Linzer Bürgermeisters ordnet 
auch für sämtliche Barbetriebe, Diskotheken, sowie Speiselokale an, 
dass längstens bis 24.00 geöffnet sein darf.

- Die Aufführung des Theaterstückes „politisches Kasperltheater“ der 
Künstlerin M wird von der zuständigen Behörde untersagt.

- Die Polizei löst eine Demonstration der Gruppierung „Freunde 
einer sauberen Umwelt“ auf.
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7) Welche Grundrechte könnten in den folgenden Sachverhalten 
verletzt sein? Nennen Sie auch die gesetzlichen Grundlagen.

- Dem österreichischen Fernsehsender F-Vision wird die
Ausstrahlung einer gesellschaftspolitischen Talkshow verboten.
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- Frau R erhält eine Verwaltungsstrafe wegen Parkens im 
absoluten Parkverbot. 
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- Dem österreichischen Fernsehsender F-Vision wird die
Ausstrahlung einer gesellschaftspolitischen Talkshow verboten.
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absoluten Parkverbot. 

- Die Polizei durchsucht ohne richterlichen Durchsuchungsbefehl 
die Wohnung des K nach Diebsbeute.
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Grundrechte

7) Welche Grundrechte könnten in den folgenden Sachverhalten 
verletzt sein? Nennen Sie auch die gesetzlichen Grundlagen.

- Dem österreichischen Fernsehsender F-Vision wird die
Ausstrahlung einer gesellschaftspolitischen Talkshow verboten.

- Frau R erhält eine Verwaltungsstrafe wegen Parkens im 
absoluten Parkverbot. 

- Der Bürgermeister erteilt eine Bewilligung, obwohl die Entscheidung 
von Gesetzes wegen in der Zuständigkeit des Bezirkshauptmannes 
liegt. 

- Die Polizei durchsucht ohne richterlichen Durchsuchungsbefehl 
die Wohnung des K nach Diebsbeute.


